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HISTORIE & EINORDNUNG
Im Rahmen der Reakkreditierungsverfahren 2014-2016 
hat sich die Universität zu Köln in dem universitätsweiten 
Projekt „Modellakkreditierung“ auf die Harmonisierung 
der studien- und prüfungsrechtlichen Bestimmungen in 
allen Studiengängen verständigt, unabhängig davon, ob 
es sich um Fachstudiengänge oder Lehramtsstudiengän-
ge handelt. Diese Strukturmerkmale sind als “Kölner Mo-
dell” etabliert worden.

Das Modell bildet eine wichtige Basis für die Konzeption 
und Umsetzung des Qualitätsmanagementsystems für 
Lehre und Studium, das unter dem Titel Q³UzK das Ver-
fahren der  Systemakkreditierung durchlaufen hat und 
das im Oktober 2023 auflagenfrei durch den Akkredi-
tierungsrat beschieden wurde. Um den Jahreswechsel 
2023/24 kam von den mit Qualitätsmanagement betrau-

DAS KÖLNER MODELL

ten Stakeholdern aus den Fakultäten der Wunsch auf, das 
Kölner Modell zu überprüfen, mit Blick darauf, was sich 
bewährt hat und an welchen Stellen Anpassungen not-
wendig sind. Im Ergebnis haben viele Vereinbarungen 
den Praxistest bestanden  und sind selbstverständlich 
geworden, an einigen Stellschrauben wurde nachjustiert. 
Im Zuge der Reflexion über das Kölner Modell ist deutlich 
geworden, dass sich insbesondere sowohl die grundle-
genden Regelungen für die Konzeption und Bezeichnung 
von Studiengängen beziehungsweise Studiengangsele-
menten als auch die Regelungen, die in der so genann-
ten Musterprüfungsordnung vereinbart und von der AG 
Muster-Prüfungsordnung fortgeschrieben werden, unter 
der Bezeichnung Kölner Modell etabliert haben, während 
Regelungen, die auf strategische Querschnittsthemen 
der Gestaltung von Lehre und Studium abzielen und die 
initial Bestandteil des Kölner Modells waren, inzwischen 
im Qualitätsmanagementsystem Q³UzK aufgegangen 
sind. Die Fakultäten haben sich darauf verständigt, die 
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Formulierungen aus der Musterprüfungsordnung wörtlich 
zu übernehmen, wenn der gewünschte Inhalt dem Sinn 
nach abgebildet ist. Sollen Regelungen abweichend von 
der Musterprüfungsordnung getroffen werden, wird in 
Abstimmung mit dem Justitiariat ein alternativer Wort-
laut ausformuliert.  

Bei zukünftigen Änderungsbedarfen am Kölner Mo-
dell werden diese in den Fachausschuss Qualitäts-
management eingebracht, der ggf. im Rahmen einer                
Arbeitsgruppe einen Vorschlag für die Befassung in der 
Kommission für Studium, Lehre und die Belange der Stu-
dierenden vorbereitet und einbringt.   
Der vorliegende Text greift sowohl die bewährten als 
auch die überarbeiteten Regeln auf. 

INTENTION
In diesem Abschnitt soll die Intention des Kölner Modells 
dargelegt werden und warum es so bedeutend ist. 
Eines der wichtigsten Ziele des Kölner Modells ist es, 
die Vergleichbarkeit der Studienangebote zu erhöhen 
und eine angemessene Transparenz unabhängig von 
der spezifi schen fachlichen Ausrichtung sicherzustellen. 
Zu diesem Zweck orientieren sich die Fachverantwort-
lichen bei der Konstruktion der Curricula an rahmenge-
benden einheitlichen Regelungen. Für die Studierenden  
in Lehramts- und kombinatorischen Studiengängen hat 
dies den Vorteil einer besseren Orientierung hinsichtlich 
studien- und prüfungsrechtlicher Bestimmungen. Für 
die Lehrenden ermöglicht es eine bessere Orientierung, 
da die grundlegenden prüfungsrechtlichen Regelungen 
in allen Studiengängen gleichermaßen gelten. Dadurch 
wird auch der Austausch von Lehrangeboten zwischen 

Fakultäten und die Einführung und Durchführung von 
gemeinsamen Studiengängen erleichtert. Insbesonde-
re Kombinationsstudiengänge profi tieren von einheit-
lichen Regelungen. Zudem entsteht so eine gemein-
same “Sprache”, die Missverständnissen vorbeugen 
kann. 

Seit der Einführung des Modells schreibt die Universi-
tät zu Köln eine gemeinsame Musterprüfungsordnung 
fort, die als Grundlage für alle Prüfungsordnungen in 
den gestuften Studiengängen dient. In ihr sind har-
monisierte Prüfungsbestimmungen hinterlegt, die zu 
einer erhöhten Transparenz bezüglich der Prüfungs-
formate, der Prüfungsdurchführung sowie deren Be-
wertung führen. Im Folgenden wird auch Bezug darauf 
genommen, welche Regelungen aus dem Kölner Mo-
dell in welchem Paragraphen der Muster-Prüfungs-
ordnung bereits umgesetzt sind. 

Mit Blick auf das Prüfungswesen führen die Regelun-
gen zu einer besseren Planbarkeit von Prüfungen, so-
wohl für die Studierenden als auch für die Prüfen-
den und das Prüfungsamt. Bspw. wird die Prüfunglast 
durch die Deckelung der Prüfungsanzahl verringert 
und es wird eine Varianz an Prüfungen sichergestellt, 
so dass Studierende im Laufe des Studiums verschie-
dene, kompetenzorientierte Prüfungsformen kennen-
lernen. Zudem gibt es im Sinne der Transparenz ei-
ne verbindliche Festlegung von Prüfungsart, -dauer 
und -umfang (so wie es § 7 der Studienakkreditie-
rungsverordnung vorsieht) und Rahmenvorgaben für 
An- und Abmeldefristen von Prüfungen. Die flächen-
deckende Modul- und Prüfungskonzeption erleichtert 
zudem die Durchführung von Auslandsaufenthalten. 
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GOVERNANCE-STRUKTUR
In der Zusammenarbeit zwischen den Fakultäten, den 
Einrichtungen des Prorektorats für Lehre und Studium, 
der Hochschulleitung, den Studierendenvertretungen 
und den weiteren Organisationseinheiten, die an der er-
folgreichen Planung und Umsetzung von Lehre und Stu-
dium beteiligt sind, stellen eine lebendige Qualitätskul-
tur und eine vertrauensvolle sowie lösungsorientierte 
Zusammenarbeit wichtige Kernelemente dar. Diese 
Grundhaltung prägt die Zusammenarbeit in der Quali-
tätssicherung und Qualitätsentwicklung im Kontext des 
Qualitätsmanagementsystems Q³UzK und so auch bei 
der Umsetzung des Kölner Modells.  

Das gemeinsame Ziel aller Akteur*innen ist die Umset-
zung des Kölner Modells in allen gestuften Studiengän-
gen. Die Verantwortlichkeit für die Umsetzung der im 
Modell vereinbarten Regelungen liegt bei den Fakultäts-
gremien. Fakultäts-QM-Manager*innen begleiten und 
gestalten den Prozess und beraten dazu. Im Hinblick 
auf die Realisierung des Kölner Modells in den Studien-
gängen des Lehramts wird immer auch das Zentrum für 
LehrerInnenbildung (ZfL) einbezogen. 

Es ist die Aufgabe der Kommission für Lehre, Studium 
und die Belange der Studierenden (LSK), die Modellkon-
formität zu bestätigen, wenn sie die Prüfungsordnun-
gen von Studiengängen überprüft. Für diese Überprü-
fung liegt im Anhang dieses Dokuments ein Prüfkatalog 
vor, der bei der Einreichung von Ordnungen mit vorge-
legt wird. 

Soll in einem Studiengang eine Abweichung von den Re-
geln des Kölner Modells vorgenommen werden, so wird 
dieses Vorhaben in den zuständigen Fakultätsgremien 
kritisch reflektiert und abgewogen, ob die Begründung 
für die Abweichung so gewichtig ist, dass eine Abwei-
chung von den universitätsweiten Standards begrün-
det erscheint und das Ziel nicht durch andere Mittel er-
reicht werden kann. Insbesondere wird bei der Prüfung 
und Umsetzungsplanung hinterfragt, ob eine Anpassung 
Auswirkungen auf andere Studiengänge hat. Von beson-
derer Relevanz ist diese Prüfung in den Mehrfach-Studi-
engängen und den Studiengängen des Lehramts.

Vorgesehene Abweichungen vom Kölner Modell werden 
im Prüfkatalog von den Fakultätsgremien und dem Fa-
kultäts-QM bzw. dem ZfL gegenüber der LSK kenntlich 
und transparent gemacht. Der genaue Prozess divergiert 
für Lehramts-Studiengänge und Fach-Studiengänge: 

FÜR LEHRAMTS-STUDIENGÄNGE
Das ZfL sammelt die Änderungsbedarfe der Fächer bis 
zu einem Stichtag und meldet mit Blick auf das Lehrer-
ausbildungsgesetz und die Lehramtszugangsverordnung 
bzw. mit Blick auf das Kölner Modell problematische Än-

derungsbedarfe an die Fächer zurück. Parallel dazu neh-
men die Fächer Kontakt zum Team des Campusmanage-
mentsystems und zum Berichtswesen Lehre und Studium 
(BLS) auf, um die Umsetzbarkeit der Änderungen abzu-
klären. Das ZfL übergibt die Ordnung mit den Änderun-
gen an das Justitiariat zur Prüfung und legt die Ordnung 
nach erfolgter juristischer Prüfung und unter Berücksich-
tigung der angestrebten Änderungen der LSK vor. Die-
se verhält sich zu den Änderungen und gibt ihr Votum zu 
der Ordnung ab. Die Geschäftsstelle der LSK dokumen-
tiert Abweichungen vom Kölner Modell, um sukzessi-
ve abweichende Entscheidungen zu dokumentieren und 
eine einheitliche Spruchpraxis der LSK sicherzustellen. 
Die Einschätzung der LSK wird über das Justitiariat an 
das Rektorat weitergegeben, das die Rechtmäßigkeit der 
Ordnung feststellt und ihr zustimmt. Im Anschluss wird 
die Prüfungsordnung dem Senat zur Beschlussfassung 
weitergeleitet, der diese beschließt, ehe die Ordnung in 
den Amtlichen Bekanntmachungen veröffentlicht wird. 

FÜR FACH-STUDIENGÄNGE 
Änderungen an Prüfungsordnungen und etwaige Abwei-
chungen vom Kölner Modell werden in den Fakultätsgre-
mien vorbereitet. Parallel dazu nehmen die Fächer Kon-
takt zum Team des Campusmanagementsystems und 
zum Berichtswesen auf, um die Umsetzbarkeit der Än-
derungen abzuklären. Das Justitiariat prüft die Ordnung 
und die Ordnung wird über die Verantwortlichen in der 
jeweiligen Fakultät in der LSK eingereicht und vorgestellt. 
Diese nimmt die Ordnung zur Kenntnis, verhält sich zu 
den Änderungen und kann Bedenken an die Fakultät zu-
rückmelden. Die Fakultät hat die Möglichkeit, die Ord-
nung auf Basis der ggf. geäußerten Bedenken der LSK 
anzupassen oder die geplante Änderung bleibt bestehen. 

Die Geschäftsstelle der LSK dokumentiert etwaige Be-
denken und Gegenargumente sowie Abweichungen vom 
Kölner Modell, um abweichende Entscheidungen zu do-
kumentieren und eine einheitliche Spruchpraxis der LSK 
sicherzustellen. 

Wenn die Ordnung seitens der Fakultät angepasst wird, 
wird diese erneut der LSK vorgelegt und im Anschluss 
dem Rektorat vorgelegt.
Wenn die Ordnung seitens der Fakultät nicht angepasst 
wird, wird die Einschätzung der LSK über das Justitiariat 
an das Rektorat weitergegeben, das über die Rechtmä-
ßigkeit der Ordnung berät. Auch das Rektorat kann sich 
zu Abweichungen vom Kölner Modell verhalten. Bei Fest-
stellung der Rechtmäßigkeit erfolgt die Veröffentlichung 
in den Amtlichen Mitteilungen.

Die detaillierten Prozessdarstellungen zu Abweichungen 
vom Kölner Modell in den Lehramts-Studiengängen und 
den Fach-Studiengängen fi nden sich im QM-Portal.
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REGELN ZU DEN ELEMENTEN

Dieses Kapitel widmet sich den grundlegenden Rege-
lungen, bspw. wie bestimmte Studiengangskonstruktio-
nen bezeichnet werden, welche Modultypen es gibt, wie 
Module strukturiert und bezeichnet werden und welche 
Inhalte Modulbeschreibungen haben. 

DEFINITION VON STUDIEN-
GÄNGEN UND ELEMENTEN

Das QM-System Q³UzK zielt auf eine langfristig wirksa-
me, ganzheitliche und nachhaltige Qualitätsentwicklung. 

EINHEITLICHER 
BEGRIFF

BESCHREIBUNG BEISPIEL

Studienmodell Als Studienmodell wird eine von der Universität festgelegte über-
greifende Struktur hinsichtlich studien- und prüfungsrechtlicher 
Bestimmungen für die Architektur der Studienangebote bezeichnet. 

Kölner Modell

Studienstruktur-
modell

Ein Studienstrukturmodell stellt die übergreifende Studiengangs-
struktur in Studiengängen dar und legt einzelne Bestandteile des 
Studiums fest (bspw. Studium Integrale, Praxissemester) sowie 
Leistungspunktumfänge, etwa für Abschlussarbeiten. 

Struktur der Lehramtsstudiengänge
Struktur der Zwei-Fach-Studiengänge

Studiengang Ein Studiengang besteht aus einer Kombination aus einem (Hoch-
schul-)Abschlussziel (z. B. Bachelor, Master, Staatsexamen) und 
einem (Ein-Fach-Studiengang) oder mehreren Studienfächern 
(Zwei- oder Mehr-Fach-Studiengang). Studiengänge sind durch 
Prüfungsordnungen geregelt. (Defi nition IT NRW, Uni-Lexikon) 
Hinweis: Der Abschlussgrad sollte nicht im Studiengangstitel ste-
hen.

Economics (M.Sc.)
Mathematik (B.Sc.)
Zwei-Fach-Bachelorstudiengang (B.A.) 
mit den Teilstudiengängen Geschichte 
und English Studies

Teilstudiengang Ein Teilstudiengang besteht aus einer Kombination aus einem Ab-
schlussziel und einem von mehreren innerhalb eines Studiengangs 
bzw. Studienstrukturmodells wählbaren Studienfächern. 
Aus kapazitärer Sicht handelt es sich dabei auch um einen eigen-
ständigen Studiengang. 

Teilstudiengang Deutsch (B.A.) wähl-
bar im Lehramt HRSGe

Teilstudiengang Geschichte (B.A.)  
wählbar im Zwei-Fach-Bachelorstu-
diengang

Studienfach (Fach) Ein Studienfach ist eine in den Prüfungsordnungen festgelegte Be-
zeichnung für eine wissenschaftliche oder künstlerische Disziplin, in 
der ein Studienabschluss möglich ist. 
Hinweis: An der Philosophischen Fakultät wird diese Defi nition teil-
weise auch als Bezeichnung für Institute verwendet.

Englisch
Chemie
Erziehungswissenschaften

Als lernendes System führt es zentrale und dezentrale 
Qualitätsprozesse dynamisch zusammen und/oder ent-
wickelt diese in geschlossenen Regelkreisen neu. Auf 
diese Weise werden geeignete Maßnahmen zur Quali-
tätssicherung und Qualitätsentwicklung erzeugt und ein 
Erkenntniszugewinn zu wichtigen Qualitätsaspekten er-
langt. Q³UzK ist ein zentrales Instrument zur Umsetzung 
der Vision und Ziele der UzK.

Die nachstehende Tabelle gibt eine Übersicht über 
häufi g verwendete Begriffe, ihre Beschreibung und An-
wendungsbeispiele aus der Universität. Die Defi nitionen 
sollen für mehr Transparenz sorgen und eine einheitliche 
"Sprache" herstellen.
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EINHEITLICHER 
BEGRIFF

BESCHREIBUNG BEISPIEL

Studienrichtung/
Studienprofi l

Eine Studienrichtung/Ein Studienprofi l ist eine in der jeweiligen Prü-
fungsordnung festgelegte Bezeichnung für eine spezielle Ausrich-
tung innerhalb eines (Teil-)Studienganges, die bereits zu Beginn 
des Studiums/mit der Einschreibung von den Studierenden gewählt 
wird.

Alte Geschichte im Master Geschichte 
(M.A.)
Volkswirtschaftslehre oder Sozialwis-
senschaften im Studiengang Regional-
studien Lateinamerika (B.A.)

Ausnahmen: 
Lehramt BK, schulisches oder be-
triebliches Profi l (Profi l wird durch 
Modulbelegung im Laufe des Studiums 
gewählt)

Studienschwer-
punkt 
( = Spezialisie-
rung)

Studienschwerpunkte stellen Vertiefungsmöglichkeiten dar, die im 
Studienverlauf gewählt werden, z. B. durch die Wahl entsprechen-
der Kurse

Literatur- vs. Sprachwissenschaften, 
Humangeographie/Physische Geo-
graphie, Klinische Psychologie und 
Psychotherapie

Studienbereich 
(Fachrichtung/
Studienfeld)

Ein Studienbereich bezeichnet auf abstrakter Ebene Teile des 
Curriculums, die zusammengefasst werden. Es gibt verschiedene 
Kontexte, in denen der Begriff verwendet wird, insofern ist die Defi -
nition kontextabhängig. 

Lehramt: es bestehen einzelne Stu-
dienbereiche innerhalb eines Studien-
gangs
Zusammenfassung von Basis- und 
Aufbaumodulen zu einem Studienbe-
reich in der Muster-PO
Curriculare Bandbreiten für Studien-
gänge in bestimmten Bereichen

Verbundstudien-
gang (Verbundan-
gebot)

Bei einem Verbundstudiengang handelt es sich an der Universität 
zu Köln um einen Ein-Fach Studiengang, der ohne die Bereitstel-
lung von Lehrangebot mind. zweier Fakultäten nicht durchgeführt 
werden kann. Art und Umfang der Kooperation sowie Rechte und 
Pflichten der beteiligten Fakultäten werden in einer Vereinbarung 
geregelt. 
Hinweis: Ein Verbundstudiengang im Kontext des Bundeslandes 
NRW ist ein spezifi sches Konzept, das ein berufsbegleitendes Stu-
dium an Fachhochschulen meint. 

Regionalstudien Lateinamerika (B. A.)

Versorgungswissenschaft (M.Sc.)

Kooperations-
studiengang

Ein Studiengang wird von zwei oder mehr Hochschulen bzw. unter 
Beteiligung einer außerhochschulischen Einrichtung betrieben. Die 
Art der Kooperation wird in einer Kooperationsvereinbarung be-
schrieben (vgl. §§ 19, 20 StudakVO NRW).

Gender Studies (M.A.) in Kooperation 
mit der TH Köln und der HfMT Köln

EMBA (MBA) in Kooperation mit WiSo 
Business School 

Fremdsprachiger 
Studiengang

Ein Studiengang, der ausschließlich in einer Fremdsprache studiert 
wird.

„International Master of Environmental 
Sciences” (M.Sc.) 

Zweisprachige 
Studienange-
bote

Ein (Teil-)Studiengang, in dem Pflichtelemente in einer Fremdspra-
che studiert werden müssen.

Bspw. Romanistik
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MODULE
Im Sinne der Studienakkreditierungsverordnung des 
Landes Nordrhein-Westfalen (StudakVO) lässt sich ein 
Modul als thematisch und zeitlich in sich geschlossene 
Studieneinheit beschreiben. Ein Modul besteht in der 
Regel aus mehreren Lehrveranstaltungen und wird in 
der Regel mit einer Modulprüfung abgeschlossen. Der 
Modulabschluss kann aber auch durch andere Leistun-
gen erreicht werden. Für den erfolgreichen Abschluss 
eines Moduls erhalten die Studierenden Leistungspunkte. 
Ein Leistungspunkt entspricht durchschnittlich einem 
Arbeitsaufwand von 30 Zeitstunden. 

Abschlussarbeiten zählen als Modul. Der Leistungs-
punkt-Umfang von Bachelor- und Masterarbeiten muss 
durch 3 teilbar sein. (Laut § 8 StudakVO beträgt der 
Bearbeitungsumfang für Bachelorarbeiten 6 bis 12 LP, für 
Masterarbeiten 15 bis 30 LP.) 

Um einen Auslandsaufenthalt zu ermöglichen, sollen 
mehrere über jeweils zwei Semester gehende Module so 
aufgebaut werden, dass semesterweise Abwesenheiten 
möglich sind.

MODULGRÖSSEN 
Die Module an der Universität zu Köln weisen einen stan-
dardisierten Umfang von 6, 9, 12, 15 oder 18 Leistungs-
punkten (LP) auf. Dabei sind Module, die 6 LP umfassen, 
in einem Semester studierbar. Demgegenüber sind Mo-
dule mit 9, 12, 15 oder 18 LP in maximal zwei Semestern 
studierbar. Ein Modulumfang von 18 LP ist eine Sonder-
größe, die separat begründet werden muss. 

Die Fachverantwortlichen organisieren das Studium hin-
sichtlich Lehr- und Prüfungsplanung entsprechend, um 
ausgehend von einem Vollzeit-Studium das Studium in 
Regelstudienzeit zu gewährleisten und den Studierenden 
eine planbare und verlässliche Grundlage für ihr Studium 
zu geben und dabei auch Mobilitätsfenster zu ermög-
lichen. Pro Studienjahr sind jeweils 60 Leistungspunkte 
zu erwerben.

Durch die standardisierten Modulgrößen wird zudem 
die polyvalente Einbindung der Module in verschiedene 
Studienprogramme sichergestellt und die Möglichkeit 
gestärkt, interdisziplinäre Studiengänge bzw. Verbund- 
und Kombinationsstudiengänge anzubieten (vgl. dazu §§ 
6 und 7 der Musterprüfungsordnung).
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MODULTYPEN 
Das Kölner Modell weist universitätsweit einheitlich zu 
verwendende Modultypen auf, denen eindeutige Funk-
tionen innerhalb des Curriculums zugewiesen sind: 
• Basismodule (engl. Core Module) dienen insbe-

sondere der Vermittlung fachlicher Grundlagen und 
Kompetenzen.

• Aufbaumodule (engl. Advanced Module) bauen auf 
den Basismodulen auf und dienen insbesondere der 
Vertiefung der fachlichen Grundlagen.

• Schwerpunktmodule (engl. Specialization Module) 
dienen der fachlichen Spezialisierung und individuel-
len Schwerpunktsetzung.

• Ergänzungsmodule (engl. Supplementary Module) 
haben Ergänzungscharakter und sind ohne zeitliche 
Fixierung und inhaltliche Abhängigkeiten im Studien-
verlaufsplan integriert.

Module werden als Pflicht- oder Wahlpflichtmodule de-
klariert. Pflichtmodule sind obligatorisch von allen Stu-
dierenden eines (Teil-)Studiengangs zu studieren. Wahl-
pflichtmodule sind aus einem fachlich spezialisierenden 
oder fachlich sinnvoll ergänzenden Wahlangebot auszu-
wählen und in einer vorgegebenen Anzahl zu studieren. 
Die Festlegung dafür wird in den Fachspezifi schen Be-
stimmungen zu den Prüfungsordnungen vorgenommen. 
Vergleiche dazu § 6 Abs. 4 der Musterprüfungsordnung.

LEHRVERANSTALTUNGS-
FORMEN 
In allen Studienangeboten der UzK kommen in den 
Modulen unterschiedliche Lehrveranstaltungsformen 
zum Tragen. Neben Vorlesungen sind es Seminare und 
Übungen, aus denen sich die Curricula der Studien-
angebote zusammensetzen, ergänzt um weitere Formen 
des Lehrens und Lernens. In vielen Studienangeboten 
sind zudem obligatorische Praktika oder Projektarbeiten 
(auch in Gruppen) zu absolvieren (vgl. dazu § 9 der Mus-
terprüfungsordnung).

MODULHANDBUCH UND 
MODULBESCHREIBUNGEN 
Die studienfach- und abschlussbezogenen Modul-
handbücher beschreiben alle Module hinsichtlich ihrer 
Qualifi kationsziele, ihrer Lehr- und Lernformen, der Vor-
aussetzungen für die Teilnahme, der Verwendbarkeit des 
Moduls, der Voraussetzungen für die Vergabe von Leis-
tungspunkten, der Häufi gkeit des Angebots, des Work-
loads, der Dauer, der Benotung und der Gewichtung 
der Modulnoten für die Studienfach- oder Gesamtnote. 
Gegenstand des Modulhandbuchs ist darüber hinaus der 
idealtypische Studienverlaufsplan. Vergleiche dazu § 6 
Abs. 6 der Musterprüfungsordnung.

17



©
 S

im
on

 W
eg

en
er

 DAS KÖLNER MODELL  KAPITEL 3



MODULABSCHLUSS

3



MODULABSCHLUSS

Dieses Kapitel fasst die Regelungen des Kölner Modells 
zum Thema „Prüfen“ zusammen, bspw. Prüfungskate-
gorien, Prüfungsformate, die Deckelung der Prüfungsan-
zahl, An-/Abmeldefristen und Versuchsrestriktionen.

PRÜFUNGSORDNUNG UND 
FACHSPEZIFISCHE BESTIM-
MUNGEN 
Die Prüfungsordnung und ihre fachspezifi schen Be-
stimmungen defi nieren für alle Module Struktur, Aufbau 
und Elemente eines Moduls, die Modalitäten für die 
Anmeldung zu und die Abmeldung von Modulprüfungen, 
Regeln zum Modulabschluss, den Prüfungsumfang und 
die Prüfungsdauer sowie die fachspezifi schen Voraus-
setzungen für die Zulassung zur Abschlussarbeit. Ferner 
regelt die Prüfungsordnung auch die Grundlage zur Be-
rechnung der Studienfachnote bzw. zur Berechnung der 
Gesamtnote bei erfolgreichem Abschluss des Studiums. 

PRÜFUNGSKATEGORIEN 
UND -FORMATE 
Prüfungen müssen stets geeignet sein, den Erwerb der 
im Modul vermittelten Kompetenzen bzw. das Erreichen 
der Lernziele zu überprüfen. Die Prüfungsformen sind 
je Modul im Einzelnen festgelegt und in den Fachspezi-
fi schen Bestimmungen der Prüfungsordnungen näher 
bestimmt. In jedem Modul ist in der Regel eine Prüfung 
zu absolvieren. In allen Studienangeboten ist in den Cur-
ricula eine Varianz von Prüfungsformen sichergestellt, so 
dass Studierende neben schriftlichen auch mündliche, 
kombinierte und/oder praktische Prüfungen absolvieren. 
Die Bezeichnung der Prüfungskategorien und -formen 
wurden durch das Modell universitätsweit vereinheitlicht 
(siehe Grafi k Prüfungskategorien und -formate). Alle 
Prüfungen sind laut Muster-PO auch als elektronische 
Prüfung möglich.

PRÜFUNGSBELASTUNG
Ein wichtiges Ziel des Modells ist die Kontrolle der 
Prüfungsbelastungen. Erreicht wird dieses Ziel über die 
Vorgabe, dass es keine veranstaltungsbezogenen Prü-

fungsleistungen gibt, sondern eine Modulprüfung. Dies 
schließt jedoch nicht aus, dass Studienleistungen ver-
langt werden, die der Lernstandserhebung für Lehrende 
und Lernende dienen, unbegrenzt wiederholbar sind und 
nicht in die Berechnung der Note eingehen.

Die Modulprüfung kann realisiert werden als 
• eine von Lehrveranstaltungen losgelöste, das Modul 

abschließende Gesamtprüfung, mit der der Erwerb 
der im Modul geforderten Gesamtkompetenz nach-
gewiesen wird.

• Modulprüfung, die mehrere Prüfungselemente um-
fasst, über die Teilkompetenzen nachgewiesen 
werden, die zusammen die für das Modul geforderte 
Gesamtkompetenz ausmachen.

Die Anzahl der Prüfungselemente ist in Abhängigkeit zur 
in einem Modul vergebenen Leistungspunktzahl wie folgt 
begrenzt: 
• 6 LP-Module – Modulabschluss mit maximal 1 Prü-

fungselement 
• 9 LP-Module – Modulabschluss mit maximal 2 Prü-

fungselementen 
• 12 LP- 15 LP- 18 LP-Module – Modulabschluss mit 

maximal 3 Prüfungselementen 

Der Einsatz mehrerer Prüfungselemente in einem Modul 
ist begründungspflichtig. In Modulprüfungen, die mehr 
als eine Prüfungsform umfassen, sind in der Regel ver-
schiedene Prüfungsformen anzuwenden. Diese dürfen 
zwar der gleichen Oberkategorie angehören (z. B. Prü-
fungskategorie: Schriftlich), müssen aber voneinander 
zu unterscheidende Kompetenz abprüfen. Diese Abwei-
chungen sind begründungspflichtig. In allen (Teil-)Stu-
diengängen werden mindestens zwei Prüfungskategorien 
(schriftlich, mündlich, praktisch, kombiniert) abgedeckt. 
Das Gesamtportfolio der Prüfungen soll in jedem Fall 
schriftliche und mündliche Anteile enthalten.

Als weitere Maßnahme zur Kontrolle der Prüfungslast ist 
die Anzahl der zulässigen Module, die ein Studiengang 
umfasst, begrenzt. In einem Bachelorstudiengang sind 
in der Regel nicht mehr als 22 Module bzw. Prüfungs-
elemente zuzüglich der Bachelorarbeit und des Studiums 
Integrale, in einem Masterstudiengang in der Regel nicht 
mehr als 15 Module bzw. Prüfungselemente zuzüglich 
der Masterarbeit zulässig. Vergleiche dazu §§ 5, 12 der 
Muster-Prüfungsordnung.
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BESTEHENS- UND WIEDER-
HOLUNGSPRÜFUNGEN
Bestehens- und Wiederholungsoptionen der Prüfungs-
elemente müssen im fachspezifi schen Anhang transpa-
rent ausgewiesen werden. Setzt sich eine Modulprüfung 
aus mehreren Prüfungselementen zusammen, gilt die 
folgende Bestehens- bzw. Wiederholungsoption: Alle 
Prüfungselemente müssen mit „bestanden“ bzw. „aus-
reichend (4,0)“ oder besser bewertet sein. Alle mit 
„mangelhaft (5,0)“ bzw. „nicht bestanden“ bewerteten 
Prüfungselemente der Modulprüfung müssen wiederholt 
werden (vgl. dazu § 18 der MPO).

AN- UND ABMELDUNG
Die Fristen zur An- und Abmeldung von Prüfungen wer-
den beim Anlegen der Prüfung in KLIPS angegeben. Es 
wurden universitätsweite Regelungen vereinbart, die in 
der Muster-PO festgelegt sind (vgl. §§ 15, 16 der MPO).

VERSUCHSRESTRIKTIONEN  
Die Fakultäten haben sich für alle Bachelor- und Master-
Studiengänge auf ein Modell der Versuchsrestriktionen 

geeinigt, das in ein Regelwerk mit zwei Varianten um-
gesetzt wird:

Unendlich viele Wiederholungsversuche: Es besteht die 
Möglichkeit, keine Versuchsrestriktionen vorzusehen. 

Zusätzliche Wiederholungsversuche: Für (Teil-)Studien-
gänge bzw. Module, die aus fachlichen/didaktischen 
Gründen mit einer dreifachen Versuchsrestriktion belegt 
wurden, wurden Möglichkeiten zusätzlicher Prüfungswie-
derholungen vereinbart: 
• Die Studierenden erhalten in ihrem (Teil-)Studien-

gang eine festgelegte Anzahl an Zusatzversuchen 
(BA=3, MA=2). Diese können im Verlauf des Stu-
diums beliebig eingesetzt werden, um eine nach den 
regulären Wiederholungsmöglichkeiten endgültig 
nicht bestandene Modulprüfung zu wiederholen.

• Wiederholungen einer Prüfung können an Prüfungs-
voraussetzungen geknüpft werden (z.B. Wiederho-
lung eines Moduls, einer Veranstaltung etc.). 

• Nach dem Erreichen von mindestens 140 LP (Ba-
chelor) bzw. mind. 90 LP (Master) kann ein weiterer 
Zusatzversuch in Anspruch genommen werden. 

• Der Einsatz von Zusatzversuchen ist an ein Bera-
tungsangebot geknüpft.

Diese Regelungen gelten nicht für die Bachelor- bzw. 
Masterarbeit. Nähere Bestimmungen fi nden sich in der 
MPO § 20.
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STUDIENSTRUKTUR-    
MODELLE AN DER UZK
Im vorliegen Kapitel werden alle Studienstrukturmodelle 
der Universität zu Köln dargestellt. Die UzK verfügt über 
Ein- und Zwei-Fach-Studiengänge im Bachelor- und 
Master sowie lehrerbildende Studiengänge im Bachelor 
und Master für alle Schulformen. Die Studienstrukturmo-
delle sind universitätsweit einheitlich festgelegt.

EIN- UND ZWEI-FACH-
STUDIENGÄNGE 
Im Ein- und Zwei-Fach-Modell sind für das Bachelorstu-
dium i. d. R. sechs Semester Regelstudienzeit vorgese-
hen, für den Masterstudiengang i. d. R. vier Semester. Im 
Zwei-Fach-Bachelorstudium werden zwei Fächer gleich 
gewichtet studiert, hinzu kommen das Studium Integrale 
und die Abschlussarbeit: 

LP GESAMTÜBERSICHT 2-FACH BA-STUDIUM 6 FS

Studienfach 1 78 LP

Studienfach 2 78 LP

Studium Integrale 12 LP

Bachelorarbeit 12 LP

Gesamt 180 LP

Im Ein-Fach-Bachelorstudiengang ist neben Studienfach 
und Abschlussarbeit auch das Studium Integrale vorge-
sehen: 

LP GESAMTÜBERSICHT 1-FACH-BA-STUDIUM, 6 FS

Studienfach 156 LP

Studium Integrale 12 LP

Bachelorarbeit 12 LP

Gesamt 180 LP

Im Zwei-Fach-Masterstudiengang werden pro Fach 39 
bzw. 51 LP absolviert – abhängig davon, in welchem der 
Fächer Studierende die Masterarbeit anfertigen:

LP GESAMTÜBERSICHT 2-FACH-MA-STUDIUM, 4 FS

Studienfach 1 39/51 LP

Studienfach 2 39/51 LP

Masterarbeit 30 LP

Gesamt 120 LP

Im Ein-Fach-Studiengang zeigt sich folgende Verteilung:

LP GESAMTÜBERSICHT 1-FACH-MA-STUDIUM, 4 FS

Studienfach 90 LP

Masterarbeit 30 LP

Gesamt 120 LP

LEHRAMTSSTUDIENGÄNGE
Für alle Schulformen mit Ausnahme des Lehramts an 
Berufskollegs gilt: 
• Das Studium besteht aus einem sechssemestrigen 

Bachelor- und einem viersemestrigen Master-
studiengang, die jeweils mit einer Abschlussarbeit 
abgeschlossen werden. Im Rahmen ihres Studiums 
absolvieren die Studierenden ein obligatorisches 
Eignungs- und Orientierungspraktikum sowie ein 
Berufsfeldpraktikum im Bachelorstudium und ein 
Praxissemester im Masterstudium.

• Im Master of Education ist das Modul “Deutsch für 
Schüler:innen mit Zuwanderungsgeschichte” ver-
bindlich zu studieren.

• Das Studium der Teilstudiengänge umfasst die inklu-
sionsorientierten Anteile (je 5 LP) gemäß § 1 Absatz 
2 der LZV.
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LEHRAMT AN GRUNDSCHULEN
Das Studium der Teilstudiengänge “Sprachliche Grund-
bildung”, “Mathematische Grundbildung” und “Bildungs-
wissenschaften” ist obligatorisch. Ergänzend hierzu ist 
ein weiteres Unterrichtsfach bzw. ein weiterer Lern-
bereich zu studieren. Sowohl im Bachelorstudium als 
auch im Masterstudium ist eines der Fächer im Rahmen 
jeweils eines Moduls vertieft zu studieren.

Das Studium der Teilstudiengänge umfasst sowohl die 
gesetzlich vorgesehenen Leistungspunkte in den Fach-
didaktiken (je 15 LP) sowie die inklusionsorientierten 
Anteile (je 5 LP) gemäß § 1 Absatz 2 der LZV.

LEHRAMT AN HAUPT-, REAL- UND      
GESAMTSCHULEN
Es sind zwei Unterrichtsfächer in gleichem Umfang 
sowie Bildungswissenschaften zu studieren. Hierbei ist 
mindestens eines der in der Tabelle der Studienangebo-
te im Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamt-
schulen als Kernfach gekennzeichnetes Unterrichtsfach 
zu studieren (vgl. § 3 LZV).

Das Studium der Teilstudiengänge umfasst die gesetz-
lich vorgesehenen Leistungspunkte in den Fachdidakti-
ken (je 20 LP) gemäß § 1 Absatz 2 der LZV.

LEHRAMT AN GYMNASIEN UND           
GESAMTSCHULEN
Es sind zwei Unterrichtsfächer in gleichem Umfang 
sowie Bildungswissenschaften zu studieren. Hierbei ist 
mindestens eines der in der Tabelle der Studienange-
bote im Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen als 
Kernfach gekennzeichneten Unterrichtsfächer zu studie-
ren (vgl. § 4 LZV).

Das Studium der Teilstudiengänge umfasst die gesetz-
lich vorgesehenen Leistungspunkte in den Fachdidakti-
ken (je 15 LP) gemäß § 1 Absatz 2 der LZV.

LEHRAMT AN BERUFSKOLLEGS I
Es sind zwei Teilstudiengänge in gleichem Umfang sowie 
Bildungswissenschaften zu studieren. Es kann die beruf-
liche Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft mit einem 
Unterrichtsfach kombiniert werden. Im Bachelorstudium 
folgen die Bildungswissenschaften einem schulform-
übergreifenden Ansatz. Im Masterstudium ist sodann 
eine schulformspezifi sche, berufspädagogische Ausprä-
gung vorgesehen.

Das Studium der Teilstudiengänge umfasst die gesetz-
lich vorgesehenen Leistungspunkte in den Fachdidak-
tiken (je 15 LP) gemäß § 1 Absatz 2 der LZV. Im Modul 
“Deutsch für Schüler:innen mit Zuwanderungsgeschich-
te” wird auch ein berufspädagogischer Bezug realisiert.

25



26  DAS KÖLNER MODELL  KAPITEL 4



LEHRAMT AN BERUFSKOLLEGS II 
Für das Lehramt an Berufskolleg II wird ausschließlich 
ein Masterstudium angeboten. Dieses baut typischer-
weise auf einem einschlägigen 1-Fach-Bachelorstudium 
auf. 

Das Studium besteht aus einem viersemestrigen Mas-
terstudiengang, der wahlweise als schulisches oder 
betriebliches Profi l mit der Großen beruflichen Fachrich-
tung Wirtschaftswissenschaft in Kombination mit einer 
Kleinen beruflichen Fachrichtung studiert werden kann.
Im Zuge der Masterzulassung wird im Rahmen des 
schulischen Profi ls sichergestellt, dass Studierende 
mit einem einschlägigen außerschulischen Studienab-
schluss die Vorgaben der Lehramtszugangsverordnung 
mit Abschluss ihres Master of Education vollumfänglich 
erfüllen. Studierende des betrieblichen Profi ls erwerben 
den Abschluss Master of Science.

Das Masterstudium der Großen beruflichen Fachrichtung 
umfasst die gesetzlich vorgesehenen Leistungspunkte in 
den Fachdidaktiken (15 LP) gemäß § 1 Absatz 2 der LZV.

LEHRAMT FÜR SONDERPÄDAGOGISCHE 
FÖRDERUNG
Als sonderpädagogische Fachrichtung ist Emotio-
nale und soziale Entwicklung oder Lernen zu wählen. 
Als erstes Fach bzw. Lernbereich ist Deutsch/Sprach-
liche Grundbildung oder Mathematik/Mathematische 
Grundbildung zu wählen. Zusätzlich sind eine weitere 
sonderpädagogische Fachrichtung und ein weiteres 
Unterrichtsfach bzw. ein Lernbereich zu wählen. Bil-
dungswissenschaften ist obligatorischer Bestandteil des 
Studiums.

Das Studium der Teilstudiengänge umfasst die gesetz-
lich vorgesehenen Leistungspunkte in den Fachdidakti-
ken (je 15 LP) gemäß § 1 Absatz 2 der LZV.
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• Sprachen sowie 
• IT-Kompetenzen. 
Der Bereich Wissenschaften ist nochmals untergliedert 
in zehn fachliche Domänen: 
• Wirtschaft/Soziales/Gesellschaft/Recht, 
• Medizin/Gesundheit/Psychologie, 
• Mathematik/Informatik, 
• Literatur/Sprache (ohne Sprachkurse), 
• Kultur/Kunst/Medien/Musik, 
• Geschichte/Kulturen,
• Gesellschaften/Politik, 
• Ethik/Philosophie/Religion, 
• Erziehung und Rehabilitation sowie 
• Biologie/Chemie/Geowissenschaften/Physik. 

Pro Semester werden durchschnittlich rund 400 Lehr-
veranstaltungen im Studium Integrale angeboten. 
Es kann sowohl eine (multi-)disziplinäre als auch eine 
professionsbezogene Ausrichtung haben, d. h. die Stu-
dierenden entscheiden darüber, ob sie sich mit fachli-
chen Angeboten aus einer oder mehreren anderen Diszi-
plinen beschäftigen oder ob sie stärker übergreifende 
Kompetenzen im Hinblick auf eine spätere oder auch 
aktuelle Berufstätigkeit bezogene Angebote anstreben. 

Die Studierenden können mit Ausnahme von zwei Ein-
schränkungen frei aus den im Studium Integrale angebo-
tenen Lehrveranstaltungen wählen. Nicht belegt werden 
dürfen Lehrveranstaltungen des eigenen Studiengangs 
und des eigenen Fachs, sofern diese ausschließlich 
für Studierende anderer Studiengänge konzipiert sind. 
Im Studium Integrale können Studierende auf Wunsch 
mehr Lehrveranstaltungen besuchen, als sie zum Erwerb 
von 12 Leistungspunkten benötigen, wobei maximal 12 
Leistungspunkte vergeben werden können. Auf dem 
Transcript of Records werden auch diese zusätzlichen 
Lehrveranstaltungen ausgewiesen. Auch Praktika und 
qualifi zierte Auslandsaufenthalte können anerkannt wer-
den. Die Voraussetzungen für eine Anerkennung regeln 
die Prüfungsausschüsse der Bachelorstudiengänge. Bei 
einem Studiengangswechsel besteht die Möglichkeit, 
bereits erworbene Leistungspunkte für das Studium 
Integrale zu übertragen.

Das Studium Integrale ist in § 8 der jeweiligen Prüfungs-
ordnungen geregelt. Dieses Angebot ist in die Bache-
lorstudiengänge (mit Ausnahme der lehrerbildenden 
Studiengänge) integriert und nicht endnotenrelevant. 
Neben dem Erwerb von 12 Leistungspunkten besteht 
bei bestimmten Angeboten auch die Möglichkeit, 
spezifi sche Zertifi kate zu erwerben (z. B. verschiedene 
IHK-Zertifi kate oder das Genderzertifi kat). Das Lehran-
gebot des Studium Integrale steht als Extracurriculares 
Angebot auch Studierenden in Lehramts-, Master- und 
Staatsexamensstudiengängen offen. Die erbrachten 
Leistungen sind nicht endnotenrelevant, werden aber auf 
dem Transcript of Records ausgewiesen.

STUDIUM INTEGRALE & 
EXTRACURRICULARE          
ANGEBOTE
Das Studium Integrale bzw. die Extracurricularen Ange-
bote an der UzK stehen allen Bachelor-, Master-, Lehr-
amts- und Staatsexamens-Studierenden der Universität 
offen. Sie dienen der multiperspektivischen Reflexion 
wissenschaftlicher Grundlagen, die über das jeweils stu-
dierte eigene Fach hinausreichen. Studierende erhalten 
zum einen die Möglichkeit zur transdisziplinären Begeg-
nung, um grundlegende fachliche Themen und Prob-
lemstellungen anderer Disziplinen kennenzulernen und 
zu verstehen. Zum anderen wird eine Erweiterung des 
Blicks auf die Welt über die Einnahme übergreifender 
Perspektiven möglich – transkulturell, genderspezifi sch, 
international, digital, medial sowie berufsfeldbezogen. 
Dazu gehört die Entwicklung eines kritischen Methoden-
bewusstseins hinsichtlich der Leistungsfähigkeit unter-
schiedlicher Forschungsmethoden auch im Hinblick 
über die Grenzen ihrer Aussagekraft als Erweiterung des 
Inventars der jeweils studierten Disziplinen. 

Neben aktuellen Themen mit weitreichender gesell-
schaftlicher Bedeutung stehen auch Einblicke in unter-
schiedliche Praxisfelder offen. Durch die Auseinander-
setzung mit fachübergreifenden Themen, Methoden und 
Theorien, Forschungsansätzen und Lösungskonzepten 
können Studierende im Studium Integrale bzw. den 
Extracurricularen Angeboten auch berufsqualifi zierende 
Kompetenzen erwerben. Besondere Bedeutung haben 
die Integration von Wissenschaft und Forschung sowie 
deren Anwendung über die Grenzen der Fachdisziplinen 
hinaus, weil oft neue Aufgabenstellungen und (Berufs-)
Chancen an den Grenzen der Fachdisziplinen entstehen. 
Zusätzlich bieten das Studium Integrale und die Extra-
curricularen Angebote auch die Chance für die persön-
liche Entfaltung, die individuelle Profi lbildung und die 
fachliche Weiterbildung der Studierenden. Die beiden 
Angebote tragen zusammengefasst zur Entwicklung 
einer kritisch reflektierten fachlichen Identität der Stu-
dierenden bei, erschließen Einblicke in andere Diszipli-
nen und wissenschaftliche Arbeitsweisen, und erlauben 
den Ausbau kreativer Kompetenzen im Studium. 

STRUKTUR DER ANGEBOTE 
Im Studium Integrale stehen Lehrveranstaltungen aus 
sieben Themengebieten zur Auswahl: 
• Interdisziplinäre Themen und Ringvorlesungen, 
• Wissenschaften, 
• Kompetenzen für das Studium, 
• berufsqualifi zierende Kompetenzen, 
• Gender und Diversity, 
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ANHANG

GRUND-
LAGE ¹

REGELUNG KÖLNER MODELL GIBT ES EINE ABWEI-
CHUNG? WIE WIRD 
SIE BEGRÜNDET?

VOTUM LSK 
[VON GESCHÄFTS-
STELLE AUSZUFÜL-
LEN]

Werden die vereinbarten Defi nitionen korrekt verwen-
det? (vgl. Kapitel 4.1)

Entspricht die PO im Wesentlichen der Muster-PO? 
Wo gibt es Abweichungen?

§ 5 Abs. 2 b 
/ § 21

Befi ndet sich der Umfang der Abschlussarbeit im vor-
gesehenen Korridor? (6-12 CP für BA-Arbeit, 15-30 
CP für MA-Arbeit) 

§ 5 Anzahl 
der Module 
und Prüfun-
gen
Fachspez. 
Bestimmun-
gen

Sind im Studienverlauf mindestens zwei verschiedene 
Prüfungskategorien (schriftlich, mündlich, praktisch, 
kombiniert) vorgesehen? Sind sowohl schriftliche als 
auch mündliche Anteile enthalten?

§ 5 Ist die Gesamtanzahl der Module/Prüfungselemente 
vereinbarungsgemäß? (22 im BA, 15 Module im MA, 
jeweils zzgl. Abschlussarbeit und im BA zzgl. SI)

§ 6 
Fachspez. 
Bestimmun-
gen

Sind die Modulgrößen passend? (6, 9, 12, 18 CP, durch 
drei teilbar, alle Module in max. 2 Semester studier-
bar)

§ 6 Abs. 4 
und 5

Werden die korrekten Bezeichnungen der Modultypen 
(Basismodule, Aufbaumodule, Schwerpunktmodule, 
Ergänzungsmodule) verwendet?

§ 7 Abs. 1 Wie viele CP sollen pro Studienjahr erworben werden? 
(i. d. R. 60 CP)

§ 7 Abs. 1 Wie vielen Arbeitsstunden entspricht ein Leistungs-
punkt? (i. d. R. 30 Stunden)

§ 12 Werden bei 6 LP-Modulen max. 1 Prüfungselement, 
bei 9 LP-Modulen max. 2 Prüfungselemente und bei 
12, 15 oder 18 LP-Modulen max. 3 Prüfungselemente 
vorgesehen?

§§ 15, 16 Liegen die Fristen für die An- und Abmeldung von 
Prüfungen im vereinbarten Korridor? (Fristende für 
Anmeldungen frühestmöglich 6 Wochen vor der 
Prüfung
Fristende für Abmeldungen frühestmöglich 2 Wochen 
vor der Prüfung)

CHECKLISTE LSK
Diese Checkliste soll den Mitgliedern der LSK die Überprüfung erleichtern, ob die Regelungen des Kölner Modells 
eingehalten wurden.
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GRUND-
LAGE ¹

REGELUNG KÖLNER MODELL GIBT ES EINE ABWEI-
CHUNG? WIE WIRD 
SIE BEGRÜNDET?

VOTUM LSK 
[VON GESCHÄFTS-
STELLE AUSZUFÜL-
LEN]

§ 18 Sind die Bestehens- und Wiederholungsprüfungen 
modellkonform geregelt und in den Fachspez. Bestim-
mungen ausgewiesen? Gibt es Abweichungen? Wenn 
ja, warum?

§ 20 Entspricht das Modell der Versuchsrestriktionen dem 
Kölner Modell?

¹ Die Verweise beziehen sich hier immer auf die Muster-Prüfungsordnung.
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